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Scheulwirthschaften und Gesetz Wider die
Trnnksälligkeit

Im Auftrage der letzten General Versammlung der
Rheinisch Westfälischen Gefängnißgesellschaft hat der Ausschuß

seine beiden Petitionen an den Reichstag deren erste auf
Aenderung des H 33 der deutschen Gewerbeordnung die an
dere auf ein Gesetz wider die Truntsälligkeit gerichtet war
in folgender Form erneuert

1 Hoher deutscher Reichstag wolle eine Abänderung
des 33 der Gewerbeordnung beschließen dahin gehend
Daß die Bedürfnißfrage bei Ertheilung aller Koncessionen

zu Gast und Schenkwirthschaften dahin maßgebend sein solle
daß zugleich auf Aufhebung der Kleinhandlungen mit geistigen
Getränken ernstlich Bedacht genommen werde/

2 Hoher deutscher Reichstag wolle die Vorlage eines
Gesetzes wider die Truntfalligkeit bei dem Herrn Reichskanzler
beantragen resp ein solches Gesetz beschließen in welchem
festgesetzt wird 1 Die Bestrafung der Betrunkenen welche
auf der Straße im Wmhshause oder andern öffentlichen
Orten angetroffen werden im öfteren Wiederholungsfalle
auch mit Stellung unter Kuratel und zwangsweiser Unter
bringung in Arbeitsanstalten resp geeigneten Ajylen 2 Die
Bestrafung der Wirthe und Verkäufer welche geistige Ge
tränke an Betrunkene resp notorische Trunkenbolde und an
Minderjährige unter 16 Jahren verabfolgen lasfen

Beiden Petitionen hat der Ausschuß eine gründliche und
überzeugende Motivirung hinzugefügt die namentlich auf den

Erhebungen und Ausführungen in StursbergS Vortrage
über die Böller ei fußt Ueber die zweite Petition heißt
es da u A Bezüglich des zweiten Petitums gestatten
wir uns aus die bestehende Gesetzgebung in andern Staaten
namentlich in Frankreich England und Oesterreich hinzu
weisen Auch hat der große Rath des Cantons Bern wie
verlautet beschlossen bei Revision des Strafgesetzbuches
Strafbestimmungen gegen die Trunkenheit zu beantragen
Ganz unzweifelhaft steht die Zunahme der Trunksucht mit
dem Versall der Sittlichkeit und der Zunahme der Gesetzes
übertretungen in engstem Zusammenhange Ein überwäl
tigendes Beweismaterial hierfür wie für die Wirksamkeit ge
setzlicher Strafbedingungen gegen die Trunksucht hat Sani
täisrath Dr Baer in seinem Buche Der Alkoholis
mus seine Verbreitung und seine Wirkung auf den indivi
duellen und socialen Organismus sowie die Mittel ihn zu
bekämpfen Berlin 1878 Verlag von Aug Hirschwald
S 331 ff und S 425 ff beigebracht Es erscheint uns
in der That hohe Zeit zu sein wenn nicht namentlich die
sittlichen Anschauungen in unserm Volke mehr und mehr
herabsinken sollen daß durch ein Gesetz wider die Trunlsäl
ligkeit diese als solche für ein strafbares Vergehen gestempelt
und damit der Anfang gemacht werde dem dem natürlichen
Rechtsgefühl im Volke widerstrebenden Grundsatze ein Ziel
zu setzen nach welchem die Trunkenheit als Entschuldigungs
und Milderungsgrund für Vergehen und Verbrechen zur
Geltung kommt Eine Anbahnung der Rechtspflege in dieser
Richtung tritt erfreulicher Weise in dem MUitmrstrasgesetz
buche für das deutsche Reich hervor wenn es bestimmt in

s 49 Abs 2 Bei strafbaren Handlungen gegen die
Pflichten der militairischen Unterordnung sowie bei allen in
Ausübung des Dienstes begangenen strafbaren Handlungen
bildet die selbstverschuldete Trunkenheit des Thäters keinen
Strafmilderungsgrund

151 Wer im Dienste oder nachdem er zum Dienste
befohlen worden sich durch Trunkenheit zur Ausführung
einer Dienstverrichtung untauglich macht wird mit mittelem
oder strengem Arrest oder mit Gefängniß oder Festungshaft
bis zu einem Jahr bestraft zugleich kann auf Dienstentlassung
erkannt werden Was endlich das Gebot des Ausschanks
geistiger Getränke an Minderjährige unter 15 Jahren nach
Analogie der englischen französischen und schwedischen Gesetz

gebung betrifft so rechnen wir dies zu einem jener durchaus
nothwendigen Mittel durch welches der wachsenden Verwil
derung Pietätslosigkeit und schrankenlosen Genußsucht nament
lich der Jugend sobald sie erwerbsfähig ist ein Riegel vor
geschoben wird

Möchte denn den Petitionen Folge gegeben werden von
denen man wohl sagen darf daß sie nicht nur die Ansicht
und den Standpunkt jener Gefängnißgesellschaft vertreten
sondern zugleich die Ueberzeugung und Wünsche der Ein
sichten aller Stände und Berufsklassen aussprechen I Ist
doch diese Kalamität gleicherweiser von Vertretern der medi

zinischen Wissenschaft Dr Nasse vr Pelman Verein
für Gesundheitspflege Dr Baer um von englischen und
amerikanischen Autoritäten zu schweigen von Staatsbeamten
und Behörden vergleiche die zahlreichen Zeugnisse in der er
wähnten Stursbergschen Schrift wie von jenen Kreisen die
sich um die Begründung und Erweiterung des Trinkerasyls
in Lintorf bemüht haben bestätigt und beklagt worden I Ist
doch in der Presse seit Jahren ein leider nur zu weiter
Raum von der Schilderung jener Excesse und grauenvollen
Verbrechen in Anspruch genommen worden die der Trunk
sucht ihr Dasein verdankten

Ueber das Schlafen bei offenem Fenster
Der Krankenfreund, eine allmonatlich in Karlsruhe er

scheinende Zeitung die Jedem umsonst regelmäßig zugeschickt

wird der darum mit Angabe seiner Adresse den Redakteur
Pfarrer Walter in Karlsruhe bittet theilt über obige Frage
Einiges aus einer Brochüre mit die Dr Oidtmann in Linnich
Jülich Cleve über Gesundheitspflege im Schlafzimmer heraus
gegeben hat

Darin heißt es unter anderem Es ist ein Köhlerglaube
daß eine eingesperrte sauerstoffarme stinkende und mit Kohlen
säure und mit übelriechenden Gasen erfüllte Nachtlust sehr gesund

und heilsam dagegen eine reine äußere Nachtatmosphäre im
höchsten Grade ungesund und gefährlich sei Möge bald von
dem Nachtschlaf unseres Volkes wie überhaupt aller civilisirten
Völker der alte dunstige Giftschleier hinweggenommen werden
und die Zeit kommen wo in gut ventilirten Schlafstuben jeder
Athemzug Gesundheit Kraft und Leben fordert und erzeugt
Heute sinkt der civilisirte Mensch in dem Augenblick da er sich
ins Bett legt noch in einer möglich reinen Atmosphäre in den
nächtlichen Schlaf zwei drei Stunden später schon athmet er

ohne es zu merken beschwerlich weil die ausgeathmete
Kohlensäure im Zimmer angehäuft und der Sauerstoff bis aus
das verbraucht ist was etwa durch die Ritzen der Fenster
Thüren spärlich eingedrungen ist nebenbei hat er die Qualen
der eigenen Stoffwechselgase Was er in seinem Bett nach
Mitternacht noch einschlürft ist vom Uebel In fortschreitendem
Maße bis in die späten Morgenstunden hinein steigert sich die
Ungenießbarkeit und Unreinlichkeit dieser nächtlichen Zimmerlüste
so daß die am längsten schlafenden Kinder dem Uebersättigungs
grade am meisten ausgesetzt sind Es läßt sich statistisch nach

weisen daß je enger der Luftraum ist der aus einen Schlafen
den kommt desto größer die Sterblichkeit und das Familien
siechthum Man öffne nur ein Fenster oder wenigstens einen
Flügel und dem Uebelstand ist schon zum Theil geholfen Wer
sich gar zu sehr an die warme feuchte Nachtluft im geschlosse
nen Schlafzimmer gewöhnt hat und sich vor dem frischen Luft
zug von draußen fürchtet der thut am besten vor dem geöff
neten Fenster einen Vorhang herabzulassen Daß jede Ueber

treibung und jeder schroffe Uebergang bei einem ver
weichlichten Körper schädlich und unter Umständen z B bei
einem heftigen Sturme das Schlafen bei offenem Fenster gefähi
lich werden kann soll nicht vergessen werden Aber Thatsache
bleibt es daß die Menschheit furchtbar zu leiden hat durch jene
unsichtbar schleichende Blutverkümmerung welche in der schlechten
Luft der geschlossenen und dunstigen Schlafstuben sich in die
Säfte des menschlichen Körpers einsaugt und unsern Augen
verborgen bleibt wie das Wachsthum und Siechthum der Gräser
Was wir Skropheln nennen die ganze Sippe dieses Krankheits
begriffs ihre Wiege ist das unventilirte Masiennest der schlafen
den Familie Es muß noch hinzubemerkt werden daß in
den Fällen wo der Schlasraum ein so beschränkter ist daß ein
direkter Windstoß das Bett treffen könnte der Schlafende sich
durch einen Bettschirm schützen muß Ueberhaupt öffnet man
im Winter lieber die Fenster im Nebenzimmer und läßt die
Thür offen

Literartsches
Der Rechts Schntz Freisinniges Organ zur Be

lehrung und Ausklärung auf dem Gebiete des Rechlswesens
sowie zur populären Beurtheilung richterlicher Entscheidun
gen zc erscheint wöchentlich einmal und ist durch die Post
sowie durch alle Buchhandlungen und die Expedition Berlin
3 A Leipzigerstraße 50 zum Preise von Mark 1,50 pro
Quartal zu beziehen Nr 10 enthält u A Das Kollekti
ren und Spielen in sogenannten auswärtigen Lotterieen
Die Strafprozeß Ordnung Der Mensch als Rcchtssubjekt
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fälliger Gerichtssthl Gesetz Unkenntniß seitens berufener
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Briefkasten Visionen Kriminal Novelle c

Das 9 Heft von Ueber Land und Meer Allge
meine illustrirte Zeitung Verlag von Eduard Hall
berg er in Stuttgart und Leipzig enthält Text Die
Hexe Novelle von Karl Emil Franzos Von der deut
schen Korvette Prinz Adalbert Mit Bildern des Malers
C Saltzmann III Das Pfarrhaus von Ellernbrook
Ein Roman von Wilhelm Jensen Ein deutscher See
mann Marine Nachtstück von Gerhard von Amhntor
Bilder aus Madrid Von Meta Wellmer Neue Er
stndungen und Kultursortschritte Von Max Wirth VIII
Der Asbest in der Industrie Jagd Forst und Land
Wirthschaftskalender Von E E Freiherrn von Thüngen
Januar Februar Für das Album Von Wilhelm
Emmer Souvenir Novelle von Rudolph Lindau
Aus meinem Album Von Max Ring V Karl Gutz
kow Politische Prophezeiungen Von Benno Reden
Astronomisches Tagebuch Februar Lotterieziehungen im
Monat Februar Schach Bilderräthsel Aufgabe

Briefmappe Illustrationen Karl Emil Franzos
Originalzeichnung Reife des Prinzen Heinrich von
Preußen um die Welt Exkursion und Picknick auf dem großen
Corral Madeira Die Vorleserin Gemälde von
Compte Calix Sächsische Braut aus dem Nösnerlande

Am Kape Horn Region der ersten Goldfunde in Kali
fornien Originalzeichnung Vor einer ungarischen
Schenke Tanya Gemälde von H Lang Militärische
Räthsel Originalzeichnungen von H Thiel Mädchen
aus Ploar Gemälde von I Salles Straßenbilder
ausSerajewo Nach Skizzen von F Schlegel Wieland s
Oberen Siebenter Gesang Hafen von Lepanto Achter
Gesang Thal des Einsiedlers Zeichnungen von Gustav
Eloß Eine Idylle aus der Vogelwelt Von H Giaco
melli I Liebesantrag Frauen und Männer des 19
Jahrhunderts Aus der Aquarellensammlung von Herbert
König Preis in Wochen Nummern vierteljährlich 3 Mark
in I4tägigen Heften das Heft 50 Pfennig

Gerichtssaal
Zur Sonntagsheiligung Wird durch eine

Polizei Verordnung bestimmt daß an Sonn und Festtagen
die Zeit des Gottesdienstes durch eine stille Feier Untev
laffnng alles Kaufens und Verkaufens in den Läden der
Kaufleute c geheiligt werde so findet diese Verordnung
nach einem Erkenntniß des Ober Tribunals vom 5 Februar

1879 auch in dem Falle Anwendung wenn in dem betreffen
den Kirchenspiele aus besonderen Gründen der kirchliche Got
tesdienst zeitweise hinwegsällt Maßgebend ist dann für die
stille Sonntagsfeier die Zeit in welcher sonst regelmäßig der
Gottesdienst stattfindet

Kirchliche Anzeigen
Zu St Ulrich Mittwoch den 12 März Nachmittags

5 Uhr Passions Gottesdienst Herr Diak Wächtler
Zu St Moritz Mittwoch den 13 März Abends 6 Uhr

Passions Gottesdienst Herr Diak Nietschmann

Aus Provinz und Umgegend
Ein Extrablatt des Amtsblatts der königlichen Re

gierung enthält folgende Bekanntmachung
Merfeburg Nachdem die Rinderpest in der Stadt

Lützen in Gemäßheit der Bestimmung in Z 37 der revi
dirten Instruktion vom 9 Juni 1873 für erloschen und die
Stadt selbst für seuchenfrei erklärt worden ist heute die für
dieselbe angeordnet gewesene Ortssperre wieder aufgehoben
worden Der ganze Regierungsbezirk Merseburg ist
nunmehr wieder seuchenfrei

Der landwirthschaftliche Verein Querfurt lehnt
jede Betheiligung an den Kosten der Vorarbeiten für die
Bahn Querfurt Oberröblingen ab

Cönnern Or E Seit dem Jahre 1842 besteht
Hierselbst ein Sterbekassenverein welcher es sich zur
Aufgabe gemacht hat den Hinterbliebenen seiner Mitglieder
nach einer festgestellten Scala Begräbnißgelder auszuzahlen
Am Schluß des Jahres 1878 zählte der genannte Verein
1412 Mitglieder aus Cönnern und Umgegend aus allen
Kreisen der Bevölkerung Jedes Mitglied zahlt pro Sterbe
sall 10 Nach der festgestellten Scala werden ausgezahlt

Im 1 Jahre 152 u 3 Jahre 25
4 u 5 Jahre 35
6 u 7 Jahre 45
8 u 9 Jahre 5510 11 12 Jahre 65
13 14 15 Jahre 75
16 17 13 Jahre 90
19 20 21 Jahre 95
22 23 24 25 I 100
26 Jahre 105Im Jahre 1878 starben 17 Mitglieder des Vereins

überhaupt betrug von 1842 bis 1878 die Sterblichkeit unter
den Mitgliedern 1 2 jährlich Die Einnahme im
vergangenen Jahre war 6669 90 die Ausgabe dage
gen 6183 64 Bestand blieben 513 34 Das
Gesammtvermögen des Vereins beziffert sich auf 21375
diese Summe ist in Hhpotheien sicher angelegt Der jährliche
Ueberschuß wird laut Statuten zur Hälfte kapitalisirt und zur
Hälfte den Mitgliedern welche über 8 Jahre dem Vereine
angehören als Dividende gutgeschrieben In Folge sind von
1869 bis 1878 jährlich die berechtigten Mitglieder von der
Zahlung der ersten 12 Sterbefälle frei gewesen 1878 wur
den 769 Mitgliedern 922 80 als Dividende gutge
schrieben Dem Verein wünschen wir auch ferner ein glück
liches Gedeihen

Repertoir des Stadt Theaters zu Leipzig
Vom 11 bis 17 März

Dienstag 11 März Neues Theater Lumpaci Vaga
bundus Altes Theater Geschloffen

Mittwoch 12 März Neues Theater Aiva Altes
Theater Doktor Klaus

Donnerstag 13 März Neues Theater Faust Altes
Theater Der kleine Herzog

Freitag 14 März Neues Theater Geschlossen Altes
Theater Geschlossen

Sonnabend 15 März Das Gefängniß Altes Thea
ter Die Reise durch Berlin

Sonntag 16 März Neues Theater Die Hugenotten
Altes Theater 3 Uhr Nachmittags Faust

7 Uhr Abends Ein Erfolg
Montag 17 März Neues Theater Aschenbrödel

Altes Theater Prinz Methusalem

Internationale Ausstellung des Verbandes
deutscher Müller in Berlin Die Anmeldungen zu
dieser am 22 Juni d I zu eröffnenden Fachausstellung
sind in den letzten Tagen vor Schluß des am 1 März
abgelaufenen Anmeldetermins so zahlreich eingegangen daß
dieses für die Fortentwicklung der Mühlen Industrie zeit
gemäße Unternehmen vollständig gesichert ist Wenn der
Vorstand des Verbandes deutscher Müller demnach eine
Verlängerungsfrist für die Anmeldung bis zum 15 März
resp ohne Gewähr für Platz bis zum 31 März hat ein
treten lassen so erfahren wir daß dies hauptsächlich auf
Wunsch der österr nngar und der nordamerikanischen Ge
sandtschaft geschehen ist um die Interessen ihrer Staaten
in denen die Mühlen Industrie besonders gepflegt wird zu
wahren Wenn wir in diesem lebhaften Interesse des Aus
landes ein Zeugniß für die große Bedeutung erblicken dür
fen welche dieser Ausstellung beizumessen ist so ist es um
so mehr unsere Pflicht unsere heimischen Interessenten der
Mühlen Industrie sowohl Müller wie Mühlenbauer wieder
holt darauf aufmerksam zu machen diese letzte Fristverlänge
rung zur Anmeldung zu benutzen um falls es noch nicht
geschehen ihre Interessen und die der deutschen Industrie
wahrzunehmen Der Ausstellungsplatz Saal und Pla
teau der Tivoli Brauerei aus dem Kreuzberge steht vom

i Mai c zur Verfügung 3



Bekanntmachung
Auf Grund des G 1 der Markt Ordnung vom 1ö Fe

ar 1874 wird der ans
Sonnabend den 2T Miirz

fallende Wochenmarkt wegen der an diesem Tage stattfindenden
Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers auf

Freitag den 21 März
vertegt

Halle den 1 März 1879 Die Polizei Verwaltnng
Bekanntmachung

das Erlöschen der Rinderpest in der Stadt Lützen und beziehungsweise im
Regierungsbezirk Merseburg betr

Nachdem die Rinderpest in der Stadt Lützen in Gemäßheit der Bestimmung in
Z 37 der revidirten Instruktion vom 9 Juni 1873 Reichsgesetzblatt S 147 für erloschen
und die Stadt selbst für seuchenfrei erklärt worden ist heute die für dieselbe angeordnet
gewesene Ortssperre wieder aufgehoben worden

Der ganze Regierungsbezirk Merseburg ist nunmehr wieder senchenfrei
Merseburg den 5 März 1879 Der königliche Regierungs Kommissar

v Schlechtendal
Polizeiliche Anordnungen

welche in Folge Erlöschens der Rinderpest für den Regiernngs Bezirk
Merseburg getroffen worden sind

Nachdem die Rinderpest in dem hiesigen Regierungsbezirk nunmehr unterdrückt worden
ist und alle Orte in welchen die Seuche zum Ausbruch gelangt war auf Grund des H 37
der revidirten Instruktion vom 9 Juni 1873 wieder für seuchensrei erklärt worden sind be
stimmen wir mit Rücksicht aus die nicht völlig ausgeschlossene Gefahr eines Wiederausbruchs
der Seuche das Folgende

V Für den ganzen Umfang des Regierungsbezirks
1 Alle in Bezug aus die Rinverpest von uns und unserm Kommissar erlassenen und

durch das Amtsblatt veröffentlichten Anordnungen und Bekanntmachungen werden
soweit dieselben nicht hier wiederholt sind hierdurch außer Kraft gesetzt

2 Jeder der zuverlässige Kunde davon erlangt daß ein Stück Vieh an der Rinderpest
krank oder gefallen ist oder daß auch nur der Vervacht einer solchen Krankheit
vorliegt hat ohne Verzug der Ortspolizeibehörde davon Anzeige zu erstatten Die
Unterlassung schleunigster Anzeige hat für den Viehbesitzer selbst welcher sich dw
selbe zu Schulden kommen läßt jedenfalls den Verlust des Anspruchs auf Ent
schädigung für die ihm gefallenen oder getödteten Thiere zur Folge

3 Alle Märkte auf denen Wiederkäuer Rindvieh Schaft Ziegen zum Auftrieb ge
langen bleiben untersagt

4 Auf sämmtlichen Eisenbahnstationen des Regierungsbezirks darf Rindvieh verladen
werten jedoch nur gegen Erlaubnißschein des königlichen Landraths desjenigen
Kreises in welchem das zu verladende Vieh seinen Standort hat Der Erlaub
nißschein darf nur mit einer Gültigkeitsdauer von zehn Tagen vom Tage seiner
Ausstellung ab und nur für solches Rindvieh ertheilt werden welches mindestens
vier Wochen in der Stallung des Versenders beziehentlich Verkäufers gestanden hat
und von einem approbirten Thierarzt nicht früher als 48 Stunden vor der Ver
sendung untersucht und völlig gesund befunden worden ist Das thierärztliche Attest
welches zugleich ein genaues Signalement der zu transportirenden Thiere enthalten
und dem Erlaubnißschein beigefügt sein muß ist auf der Verlade Station dem
Stationsvorstande vorzuzeigen

Der Transport von Schafen und Ziegen auf Eisenbahnen unterliegt keinen
besonderen Beschränkungen ebenso wenig ist der Transport von Vieh aller Art aus
Landwegen beschränkt

L Für alle diejenigen Orte des Regierungsbezirks in welchen die Rinderpest
ansgebrochen war

1 Der An und Verkauf von Wiederkäuern auf den von der Rinderpest befallenen Ge
Höften muß sechs Wochen lang von demjenigen Tage ab an welchem der betreffende
ganze Ort für seuchenfrei erklärt worden ist unterbleiben Sind in den bisher
ergangenen Anordnungen für einzelne Orte längere Fristen festgestellt so behält es
bei diesen längeren Fristen sein Bewenden

2 Alle Wiederkäuer in den Seuchenorten sind drei Wochen lang seit die Orte für fenchen
frei erklärt worden sind im Stalle zu halten Ebenso lange wird der Durchtrieb
von Wiederkäuern durch Seuchenorte untersagt

3 Der Abtrieb von Wiederkäuern und zwar gleichviel ob aus verseuchten oder nicht
verseuchten Gehöften des Seuchenorts darf erst nach Ablauf einer gleichen drei
wöchentlichen Frist beziehentlich des in den früheren Anordnungen für einzelne Orte
festgestellten längeren Zeitraums erfolgen Ausnahmen von den Verboten zu 2
und 3 sind zulässig jedoch in jedem einzelnen Falle von der besonderen Genehmi
gung des betreffenden königl Landraths abhängig welche stets schriftlich ertheilt
werden muß

4 Die in den Seuchenorten angelegten Vieh Register sind bis auf Weiteres fortzufüh
ren und durch Eintragung der Ab und Zugänge in der Gegenwart zu erhalten

ü Für die Wieverbeuutzung der Plätze auf welchen rinderpestkranke oder rinderpestver
dächtige Thiere verscharrt worden sind wird ein Zeitraum von drei Jahren fest
gesetzt

Zuwiderhandlungen unterliegen dem 328 des Reichs Strasgesetzbuchs
Merseburg den 5 März 1879

Königliche Regierung Abtheilung des Innern

Belknntmschlmg
Unter Bezugnahme auf vorstehende Bekanntmachung königlicher Regierung vom S d M

werden die für den diesseitigen Polizeibezirk bezüglich der Landfleischer und des Transportes
von Vieh unterm 28 Januar c angeordneten Beschränkungen hierdurch aufgehoben

Halle a/S den 10 März 1879 Die Polizei Berwaltnng
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Bekanntmachung
Briesverkehr mit Rußland

Aus Briefen nach Rußland muß zur Sicherung regelmäßiger Beförderung die Aufschrift
mit deutschen oder lateinischen Buchstaben geschrieben und die Lage des Bestimmungsortes
sofern derselbe weniger bekannt ist durch die zusätzliche Angabe des Gouvernements
näher bezeichnet sein

Berlin 6 März 1879 Kaiserliches General Postamt
I V Kramm

Die Neupflasterung der Fahrbahn vor dem Waisenhause am Franckensplatz soll im
Wege öffentlicher Submission vergeben werden Reflektanten wollen ihre Offerten bis zum

19 Miirz 1879 Vormittags 11 Uhr
aus dem Stadtbauamte einreichen woselbst die Bedingungen c offen liegen

Halle den 8 März 1879 Der Stadtbaurath
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In der Nähe deö Waisenhauses Franckens

platz 1 herrsch Wohnung part, mit 3 heizb
Plöcen nebst Zubehör zu vermiethen und zum
1 April zu beziehen Wo sagt die Exped
d Blattes

Die von dem verstorbenen Kreissekretär
Herrn Barth innegehabte Wohnung bestehend
aus 7 heizbaren Zimmern nebst Zubehör ist
zum 1 April d I oder auch später zu ver
miethen Näheres bei A Röhrig hier
Leipzigerstraße 99 H 5251

Eine stube zu vermiethen per 1 April

anno or Baderei 3Ein sreundl Logis bestehend aus St K
K verschlossenem Entree zu vermiethen

Spitze 33

Freundl möbl Stube nebst Kammer zum
1 April zu vermiethe n gr Steinstr 6 III

Möbl Stube u K gr Märkerstr 4 II
Eine freundliche Stube Promenaden

Aussiebt möbl oder unmöbl sofort zu ver
miethen Mauergasse 10 III

Große Steinstratze 32a ist die herrsch
Beletage zu verm und 1 April zu beziehen

Leipzigerstrahe 11
ist die 2 Etage bestehend aus 1 Entree
6 Stuben 4 Kammern Küche nebst Zubehör
wegen Versetzung des jetzigen Miethers den
1 April zu beziehen

Eine größere Herrschaft Wohnung in
der Nähe des Gymnasiums gesund und
angenehm auf Wunsch mit Garten und
Pferdestall vom 1 April zu beziehen vcr
miethet Carl Schulze hinterm Harz 10

Die größere Hälfte der 1 Etage und eine
kleine Wohnung zum 1 April noch zu be

ziehen Reilstr aß e 5
Die dritte Etage 2 St 2 K, K u Zub

an ruhige Bewohner zum 1 Juli zu ver
miethen Charlottenstraße 3 II

Eine Wohn v 2 St 2 K u K 1 April
zu beziehen Lindenstraße 25

Eine Wohnung 3 St 2 K K nebst
allem Zubehör bequem eingerichtet zu ver
miethen Glauchaische Kirche 3

Wohn 3 St 3 K K Königstraße 24
St 2 K K u Zub Wör mlitzerstr 8ä
Freundl Wohn an 2 P Rannischestr 4
2 St K K Entree nebst a Zub erste

Etage vermiethet sofort Klausthorvorstadt 6a

Ein Logis vornh für 48 H an einzelne
Leute 1 April zu vermiethen Breitestr 14

Wohnung Preis 55 H bestehend aus
St K K K Bod u Waschh an anständ
kinderlose Leute 1 April zu vermiethen

alte Promenade 14k part
Eine schöne Wohnung ein Haus allein ist

für 75 A sofort beziehbar
Magdeburgerstraße 2

Wohnung zu vermiethen Neustadt 5 I

Eine fr Wohn 70 H verm Spitze 2
St 2 K 1 K Feuerung an ruhige Leute

zu vermiethen Kanzleigasse 3
2 St K K zu verm Beesenerftr 4
St mit Bett sof zu bez Fleischerg 21

1 möbl Stube u Schläfst Langegaffe 1 1
Anjl Logis mtt K ost kl Sandberg 20 I

Anst Schlaf iellen offen Wnchererstr 4 Sout
2 anst Schläfst mit Kost Kellnergasse 8,1
Anst Schlafstelle offe n Taubeng asse 14 p
Eine geräumige Bel Emge oder hohes Par

terre in der Nähe des Marktes zum Geschäft
passend wird xsr 1 Oktober zu miethen ge
sucht Offerten bittet man in der Exped
d Bl unter U D niederzulegen

Gin Logis
5 Stuben 4 Kammern Küche und Zubehör
wird zu miethen und 1 Juli zu beziehen
gesucht Offerten mit Preisangabe unter
L H 1200 bei Rudolf Mosse Halle a/S
baldigst niederzulegen

Ein Hans zu miethen gesucht Offerten
Leipzigerstraße 21 im Laden

I Lösche
Eine Wohn für 28 bis 30 wird von

ein paar jungen Leuten zum 1 April gesucht
Zu erfragen gr Brauhausgasse 10

Eine Wohnung von Stube 2 Kammern
Küche im Preise von 50 60 zum 1 April
gesucht Näheres gr Ulrichstr 5 bei Senst

Möbl Stube u Kammer zu miethen ge
sucht Nähe des großen Berlins 1 April
Adressen gr Berlin 10 II

Ein Einjährig Freiwilliger sucht in der
Nähe der Kaserne eine anständige freundliche
Wohnung Adressen abzugeben bei

C F G Kitzing Schmeerstr

Schriftliche Arbeiten Kauf Ver
kaufs und Darlehusbermitteluug bei

R Schmeerstratze 25
Ohne Conenrrenz

Erste Amerk Glanz Wasch u Plätt
Anstalt nur einzig in ihrer Art empfiehlt
sich den geehrten Herrschaften zu den billigsten
Preisen Wäsche wird von uns abgeholt und
zugeschickt Augustastr 4 I v 1 April ab
Herrenstraße 9 I

zum Waschen Färben und Modernifiren
werden angenommen

Für den redactionellen Theil verantwortlich C Bobardt in Halle Expedition im Waisenhause Buchdruckerei des Waisenhauses
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